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RS OGH 1970/6/17 5Ob96/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1970

Norm

ABGB §364c D2

GBG §122 B

ProkG §1 Abs3

WEG §7

Rechtssatz

Die Finanzprokuratur ist weder im eigenen Namen ( § 1 Abs 3 ProkG ) noch als Vertreterin des

Wohnhauswiederaufbaufonds zum Rekurs gegen die Einverleibung eines zugunsten des Ehegatten eines

Wohnungseigentümers begründeten Belastungs- und Veräußerungsverbotes am Liegenschaftsanteil des

Wohnungseigentümers legitimiert.

Entscheidungstexte

5 Ob 96/70

Entscheidungstext OGH 17.06.1970 5 Ob 96/70
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